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Die Aufklärung des Patienten ist eine ele-
mentare Aufgabe in der ärztlichen Tätig-
keit. Sie gehört zum Kernbereich der 
ärztlichen Pflichten. In den Bereichen in-
terventioneller und minimalinvasiver ra-
diologischer Verfahren oder bei CT- und 
MRT-Untersuchungen mit Kontrastmit-
telinjektion besteht die Pflicht zur Aufklä-
rung durch den Arzt, da es sich um kör-
perliche Eingriffe handelt, in welche der 
Patient wirksam einwilligen muss. Im Ge-
spräch erläutert Daniel Hoefler, Head of 
Marketing & Sales, von der e.Bavarian 
Health GmbH,, wie Arzt und Patient da-
bei von digitalen Lösungen profitieren 
können.

 Worüber muss der Patient vor 
Durchführung einer medizinischen 
Maßnahme, insbesondere eines Ein-
griffs in den Körper, aufgeklärt wer-
den und welche Informationen be-
nötigt der Arzt?
Da ein Eingriff in den menschlichen Kör-
per, auch durch einen Arzt, den Tatbe-
stand der Körperverletzung darstellt, 
müssen vor dem Eingriff eine Aufklärung 
über wesentliche Aspekte stattfinden und 
die medizinische Maßnahme durch eine 
rechtskräftige Einwilligung des Patienten 
legitimiert werden. Für eine solche Ein-
willigung gelten inzwischen hohe Anfor-
derungen. Eine rechtskonforme Aufklä-
rung muss eine verständliche Beschrei-
bung des Eingriffs, Erfolgsaussichten, Risi-
ken, Behandlungsalternativen aber auch 
Verhaltenshinweise für den Patienten vor 
und nach dem Eingriff zur sogenannten 
Sicherungsaufklärung enthalten. Der Arzt 
wiederum benötigt ausreichend Informa-
tionen über den Patienten, um risikoerhö-
hende Faktoren zu erfassen und Kontra
indikationen auszuschließen. Dies erfolgt 
über eine Erhebung eingriffsrelevanter 
Anamnesedaten.

 Wie wird das Risiko eines möglichen 
Schadensereignisses dargestellt bzw. 
wie wird darüber aufgeklärt? Wer-
den beispielsweise allgemeine und 
spezifische Risiken thematisiert?
Die Rechtsprechung fordert eine Aufklä-
rung über alle eingriffsspezifischen Risi-
ken, unabhängig von der Risikodichte, 
wenn eine Verwirklichung des Risikos die 
Lebensführung des Patienten wesentlich 
beeinträchtigen würde. Das heißt für die 
Praxis, dass z. B. über eine transfusionsbe-
dingte HIVInfektion immer aufgeklärt 
werden muss, auch wenn das Risiko unter 
1:106 liegt. Ein Beispiel aus der Radiologie 
wäre die von gadoliniumhaltigen MRT
Kontrastmitteln ausgelöste nephrogene 
systemische Fibrose (NSF), welche eben-
falls sehr selten, aber dennoch aufklä-
rungsrelevant ist. Jedem Eingriff können 
dabei allgemeine und spezielle Risiken zu-
geordnet werden. Allgemeine Risiken um-
fassen z. B. Infektionen, Allergien oder 
Blutungen, spezielle Risiken wären Verlet-
zungen benachbarter Organe, Nebenwir-
kungen verabreichter Medikamente etc. 
Die Darstellung des Risikos umfasst eine 
Einschätzung der Häufigkeit, Symptome, 
Folgen und ggf. Therapiemöglichkeiten.

?  Welche Bereiche der Patienten-
aufklärung müssen in jedem Fall in 
Form eines persönlichen Arzt-Patien-
ten-Gesprächs erfolgen, was kann 
anderweitig abgedeckt werden?
Sämtliche Medien zur Patientenaufklä-
rung, wie Aufklärungsbögen, Filme und 
digitale Lösungen, können nur der Vorin-
formation des Patienten und der Vorbe-
reitung auf das Aufklärungsgespräch die-
nen. Alle relevanten Punkte müssen vom 
Arzt nochmals mündlich im persönlichen 
Gespräch erörtert werden. Durch eine op-
timale Vorbereitung ist hier allerdings 
eine Zeitersparnis möglich, da der Patient 
den Ausführungen des Arzts durch die 
Vorinformation leichter und schneller fol-
gen kann. 

Digitale Patientenaufklärung in der Radiologie

Effiziente Prozesse für effektive Information 
und Dokumentation

 Welche Rolle spielen in diesem Zu-
sammenhang Patientenaufklärungs-
bögen für den Patienten, aber auch 
für den Arzt?
Da der Arzt im Schadensfall beweisen 
muss (die Beweislast liegt bei den meisten 
Aufklärungsaspekten beim Arzt), dass 
dem Patienten alle eingriffsrelevanten In-
formationen übermittelt wurden, hat sich 
der Einsatz von standardisierten Aufklä-
rungsformularen etabliert, welche die In-
halte des Aufklärungsgesprächs für den 
Arzt besser dokumentierbar machen. 

?  Dem Aufklärungspostulat steht 
oftmals ein sehr hektischer Praxis- 
und Klinikbetrieb gegenüber. Inwie-
weit stehen hierbei digitale Lösun-
gen für mehr Effizienz?
Gerade in der Radiologie kann die Aufklä-
rung von StandardEingriffen, wie Kont-
rastmitteluntersuchungen, bei Etablie-
rung eines funktionierenden Workflows 
optimal durch digitale Medien unter-
stützt werden. So können z. B. die Verhal-
tenshinweise für eine MRTUntersuchung 
dem Patienten durch audiovisuell aufbe-
reitete Informationen sehr effektiv ver-
mittelt werden. Mit unserer Software ME-
DePORT stehen dem Anwender alle Opti-
onen offen, um je nach Situation und Pa-
tient den passenden Workflow auszu-
wählen. Der Anwender kann Aufklärungs-
pläne bereits im Vorfeld individuell für die 
Patienten anlegen und kann entscheiden, 
wie der Patient seine Vorbereitung (Ana-
mnese, Info und Risikotexte und ggf. kur-
ze Infofilme) bearbeiten/sehen soll – auf 
Papier, gemeinsam mit dem aufklärenden 
Mitarbeiter am PC oder mobil auf einem 
Tablet, z. B. im Wartebereich im Vorlauf 
zum folgenden Aufklärungsgespräch. Die 
erfassten Informationen zum Status der 

Daniel Hoefler, 
Head of  
Marketing  
Sales,
e.Bavarian
Health GmbH
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Vorbereitung und zur Anamnese liegen 
sofort elektronisch vor und können nach 
Kriterien gefiltert werden. Der Arzt weiß 
somit schon früher mehr über seine Pa
tienten und kann diese Informationen 
ohne Umwege unmittelbar vor dem Ein-
griff oder im weiteren Verlauf abrufen. So-
mit steigt die Nachvollziehbarkeit der Auf-
klärung deutlich und ein möglicher Doku-
mentationsverlust wird verhindert. 

?  Inwieweit bieten bei der Patien-
tenaufklärung digitale Aufklärungs-
materialien mehr zeitliche Flexibili-
tät für den Patienten bzw. Entlas-
tung für den Arzt?
Ein großer Vorteil von innovativen soft-
waregestützten Lösungen ist die Möglich-
keit Informationen, insbesondere der 
Anamnese, zwischen den involvierten Ab-
teilungen automatisch zu teilen oder so-
gar mit anderen Softwarelösungen wie 
dem KIS oder RIS zu tauschen. Dem Pa
tienten erspart man somit das bislang üb-
liche, mehrfache Ausfüllen von Anamne-
sefragen und dem Personal das lästige 
Übertragen von diesen Informationen in 
andere Systeme. Auch der unkomplizierte 
Abruf von Informationen und Dokumen-
ten nach abgeschlossener Aufklärung ver-
ringert den Arbeitsaufwand. So können 
sich MTRA und Ärzte unmittelbar vor dem 
Eingriff einen zuverlässigen Überblick 
über den Status der Aufklärung und wich-
tige Aspekte der Anamnese verschaffen – 
ein Mausklick anstelle der Suche nach 
dem Aufklärungsbogen in der Patienten-
akte. Das Schlüsselwort lautet „automati-
sierte Kommunikation“ – Daten einmal 
erfassen aber an mehreren Stellen abrufen 
bzw. einsehen. Die Zeitersparnis liegt we-
niger in der Aufklärung selbst, sondern 
vielmehr im Prozess um diese herum.

?  Welche Teile der digitalen, mul-
timedialen Aufklärung decken 
Pflichtbereiche ab, welche sind Kür 
im Sinne eines zusätzlichen Services 
für Patienten?
Um die Pflicht, wie jüngst von Prof. Wigge 
und Prof. Loose in den RöFoAusgaben 
März und April 2016 umfangreich erläu-
tert, kommt man auch mit einer innovati-
ven Software und der damit einhergehen-
den Digitalisierung nicht herum. Auch in 

MEDePORT sind die juristisch und medi-
zinisch geprüften, im Bereich der Radiolo-
gie in Zusammenarbeit mit der Deutschen 
Röntgengesellschaft e.V. erstellten Aufklä-
rungsbögen natürlich die Basis, um dem 
Aufklärer eine möglichst optimale Grund-
lage zur Dokumentation und Mitgabe von 
Informationen an die Hand zu geben. Kür 
sind sicherlich die kurzen computerani-
mierten Informationsfilme (max. 6 min) 
zum geplanten Eingriff. Hier bekommt der 
interessierte Patient im wahrsten Sinne 
des Wortes ein “Bild” von dem, was auf ihn 
zukommt. Im Gesundheitswesen stehen 
wir in vielen Bereichen erst am Beginn der 
Digitalisierung. Wir von e.Bavarian Health 
arbeiten an zahlreichen weiteren Soft-
wareBausteinen, die für beide Seiten 
Vorteile bringen werden.

?  Digitale, softwaregestützte Auf-
klärung bietet dem behandelnden 
Arzt …
ein hohes Maß an Nachvollziehbarkeit, ei-
nen zeitgemäßen Informationsaustausch 
sowie eine rechtlich fundierte Aufklä-
rungsvorbereitung. Die Möglichkeit situ-
ationsabhängig zu entscheiden, welcher 
Arbeitsablauf in diesem Moment sinnvoll 
ist. Mehr Informationen und bessere Do-
kumentation mit weniger Zeitaufwand.

?  ... dem Patienten …
eine bessere, informative Vorbereitung 
zum Aufklärungsgespräch mit weniger 
Zeitaufwand und ohne mehrfaches Wie-
derholen von Arbeitsschritten.

Weiterführende Informationen auf 
www.drg.de>Fachinfos>Patientenauf-
klärung

D
ie

se
s 

D
ok

um
en

t w
ur

de
 z

um
 p

er
sö

nl
ic

he
n 

G
eb

ra
uc

h 
he

ru
nt

er
ge

la
de

n.
 V

er
vi

el
fä

lti
gu

ng
 n

ur
 m

it 
Z

us
tim

m
un

g 
de

s 
V

er
la

ge
s.


